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☒ Gemeinderat 

☐ Technischer Ausschuss 

☐ Verwaltungs- und 

      Finanzausschuss 

 
Sitzungsvorlage Nr.: 005/2018 16.03.2018 ☒ Öffentlich 

Bearbeiter.: Fritz Stoll Aktenzeichen: 722.51 ☐ Nichtöffentlich 

 
 

Sichtvermerk: 
Bürgermeister Frank Schroft 

   

 

Amt 10 
Bürgermeisteramt 

Amt 20 
Hauptamt 

Amt 30 
Finanzverwaltung 

Amt 40 
Bauamt 

 
 
 

   

 
 

Gremium Beratungsfolge Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

Gemeinderat Beschlussfassung 21. November 
2017 

Nichtöffentlich 

Gemeinderat Kenntnisnahme 16. März 2018 Öffentlich 

 
 
Verhandlungsgegenstand: Erweiterung der Erddeponie Appental - Kleine 

Lösung  
- Sachstandsbericht 

 
Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat nimmt von dem vorge-

stellten Sachstandsbericht Kenntnis. 
 
 
________________________________________________________________ 
Kosten / Finanzielle Auswirkungen: 
 

 Es werden keine Haushaltsmittel benötigt (kostenneutral). 
 Es werden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 30.000 € benötigt. 
 Diese stehen ausreichend zur Verfügung (HHSt. 7230 9580). 
 Haushaltsmittel stehen nur mit  € zur Verfügung (HHSt. ) 
 Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung. 

     Deckungsvorschlag:   
________________________________________________________________ 
Protokollauszug an: 

 Amt 40 
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I. Allgemeines 

 

In der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 21.November 2017 wurde das 

Stadtbauamt beauftragt, eine Änderungsanzeige mit dem Ziel von 30.000 bis 40.000 mᵌ 

kurzfristigem Deponievolumen beim Landratsamt mit den erforderlichen Unterlagen ein-

zureichen. 

 

 

II. Aktueller Planungsstand 

 

Das errechnete Volumen der kleinen Lösung beträgt ca. 33.800 mᵌ und würde bei ei-

nem durchschnittlichen Jahresanfall von ca. 10.000 mᵌ für ca. 3,5 Jahre ausreichen. 

 

Die Unterlagen wurden mit dem Landratsamt Zollernalbkreis abgestimmt und sind ab-

fallrechtlich vorgeprüft. Die fachtechnische Prüfung steht hierzu noch aus. Sobald diese 

vorliegt, wird die Verwaltung eine Änderung nach § 35 Abs.4 Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) i.V.m. § 15 Abs.1 und 2 Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG) beim Land-

ratsamt beantragen. 

 

 

 

Anlage 

1 Lageplan 
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